
 

Stadt Prenzlau 
Geschäftsstraßenmanagement 
Am Steintor 4 
17291 Prenzlau 
 
Antrag zur Nutzung der Plakatierungsflächen 
 

Ansprechpartner 

 

 

 

Unternehmen/ 

Firma/Verein 

 

Name  

ggf. gesetzlicher 

Vertreter 

 

Anschrift 

 

 

 

Tel./Fax  

E-Mail  

Plakatierung 

Anzahl Plakate 

Lichtmasten im Stadtgebiet 

Name der Werbung/ 
Veranstaltung 

 

Ort und Datum der 
Werbung/Veranstaltung 
 

 

Inhalt der 
Werbung/Veranstaltung 

 

Nutzungsdauer  

 

Grund der Nutzung 

 

 Ankündigung von Veranstaltungen 

 Werbung von Unternehmen 

 regional 

 überregional 

 
Hinweis: Die Anfertigung der Plakate und deren Montage erfolgt auf eigene Kosten.  

 
 
 
_______________  ________________________________________ 
Datum    Unterschrift des Antragstellers/gesetzlichen  
     Vertreters 
 
 

Kontakt:  Frau S. Ramm    Tel.: 03984 75-165  
    Frau N. Manz    Tel.: 03984 75-166      

 
Fax: 03984-75 192   E-Mail: gsm@prenzlau.de 

 

mailto:gsm@prenzlau.de


 

  
 
 
 

Plakatierungsvorschriften Prenzlau  
Bitte unbedingt beachten:  
Bis auf Widerruf keine Plakatierung entlang der Friedrichstraße und auf dem 
Marktberg !!!  
 
Bitte beachten Sie bei der Ausbringung Ihrer Plakate in Prenzlau die nachfolgenden 
Bedingungen:  
 

-  Die Plakatierung erfolgt an jedem 4. Lichtmast;  
-  Die Pappen sind sicher anzubringen. Sie dürfen nicht in den Verkehrsraum 

ragen (Unterkante Pappe 2,50 m) und keine Behinderung im Gehwegbereich 
darstellen. Der Seitenabstand zur Fahrbahn von 0,50 m ist zwingend 
einzuhalten;  

 

-  Die Pappen dürfen nicht an Verkehrszeichenträger bzw. 
Verkehrseinrichtungen angebracht werden; auch nicht an Bäume 

 

-  Im Bereich von 5m vor Kreuzungen und Einmündungen sowie auf 
Mittelinseln sind keine Pappen anzubringen;  

 

-  Verkehrszeichen dürfen nicht verdeckt  bzw. dürfen in ihrer Sicht nicht 
beeinträchtigt werden; Plakate dürfen nach Art ihrer Gestaltung nicht mit 
Verkehrszeichen verwechselt werden 

 

-  Es ist darauf zu achten, dass die Lichtmasten nach dem genehmigten 
Plakatierungszeitraum ordnungsgemäß beräumt werden;  

 
Bei Überschreitung der beantragten Werbezeit oder der beantragten Plakatanzahl 

erfolgt automatisch die Entfernung der zu lange oder zu viel im Aushang befindlichen 

Werbeanlagen durch ein von der Stadt Prenzlau beauftragtes Unternehmen. Pro 

beräumtes Plakat fallen 15,00 € zzgl. MwSt. an, welche durch den Auftraggeber zu 

tragen sind.  

Plakatwerbung 
 
Der Nutzer zahlt an die Stadt für die Überlassung Anbringung von Plakaten ein 
Entgelt in Höhe von: 
 
für die Nutzung eines Plakates pro Tag     0,30 € 
für die Nutzung von 10 Plakaten pro Woche   20,00 € 
für die Nutzung von 20 Plakaten pro Woche   40,00 € 
für die Nutzung von 50 Plakaten pro Woche           100,00 € 
für die Nutzung von 100 Plakaten pro Woche           200,00 €   
 
Die Anfertigung der Plakate und deren Montage erfolgt auf eigene Kosten.  
 
Die Plakate müssen ordnungsgemäß und sicher angebracht werden. 


